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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der BW, Adresse, vom 29. Dezember 

2006 gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Land vom 1. Dezember 2006 betreffend 

Antrag auf Bescheidaufhebung gemäß § 299 iVm § 302 Abs. 2 lit. c BAO hinsichtlich der 

Einkommensteuer für 2004 und 2005 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Die BW wohnte in den Jahren 2004 und 2005 in Österreich und bezog unter anderem 

Einkünfte als Ärztin in der Klinik in Deutschland. 

Mit Bescheid vom 26. Juli 2005 wurde die BW zur Einkommensteuer für 2004 veranlagt, wobei 

der Gehalt aus der Klinik nach dem vom Dienstgeber vorgelegten Lohnzettel neben den 

laufenden monatlichen Gehältern ein anteiliges Urlaubsgeld bzw. eine 

Weihnachtsremuneration von € 799,00 umfasste, die mit dem begünstigten Steuersatz nach 

§ 67 Abs. 1 EStG versteuert wurden. 

Mit Bescheid vom 29. Juni 2006 wurde die BW zur Einkommensteuer für 2005 veranlagt, wo-

bei der Gehalt aus der Klinik nach dem vom Dienstgeber vorgelegten Lohnzettel neben den 

laufenden monatlichen Gehältern ein anteiliges Urlaubsgeld bzw. eine 

Weihnachtsremuneration von € 4.033,31 umfasste, die mit dem begünstigten Steuersatz nach 

§ 67 Abs. 1 EStG versteuert wurden. 
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Mit Schreiben vom 28. November 2006 beantragte die BW die Einkommensteuerbescheide für 

2004 und 2005 gem. § 299 BAO iV mit § 302 Abs.2 BAO aufzuheben und in den neu zu 

erlassenden Bescheiden 1/7 der ausländischen Einkünfte als Bezüge gemäß § 67 Abs. 1 EStG 

begünstigt zu versteuern. 

Die Bestimmung des § 67 Abs.1 EStG, wonach Sonderzahlungen neben dem Grundlohn aus-

bezahlt werden müssten, führe zu einer versteckten Diskriminierung von Grenzgängern, ver-

stoße gegen Art 39 EG Vertrag bzw. Art 28 des EWR Abkommens und auch gegen die VO 

(EWG) 1612/68 und sei gemeinschaftstrechtswidrig weswegen die in Frage stehenden 

Bescheide aufzuheben seien. 

Die Begünstigung für Sonderzahlungen sei nach Ansicht des VfGH eine generelle Tarifbe-

günstigung für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 

Die Auszahlung neben den laufenden Bezügen könne auf Grund kollektivvertraglicher Verein-

barungen bzw. der gesetzlich geregelten Auszahlung der Pensionen von allen inländischen 

Arbeitnehmern bzw. den Beziehern einer inländischen Pension ohne weiteres erfüllt werden. 

Die unterschiedliche arbeits- sozialversicherungs- und steuerrechtliche Situation in den Nach-

barländern führe dazu, dass die Arbeitnehmer oft nur zwölf oder 13 Monatbezüge erhielten 

und ausländische Pensionsversicherungen die Pensionen meist nur in zwölf Raten auszahlten. 

Damit seien von dieser Bestimmung im Wesentlichen nur Arbeitnehmer ausländischer Betriebe 

und Bezieher ausländischer Pensionen betroffen. 

Durch die Erweiterung der Arbeitnehmer Freizügigkeit seien alle Grundfreiheiten dahingehend 

auszulegen, dass sie auch nicht diskriminierende Voraussetzungen des nationalen Rechtes 

erfassen könnten, die eine unverhältnismäßige Beschränkung des grenzüberschreitenden 

Wirtschaftslebens bewirkten. Somit müsse – um die Gemeinschaftskonformität des § 67 Abs.1 

beurteilen zu können – überprüft werden, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung von 

jenen Staatsangehörigen, die vom Recht auf die Freizügigkeit Gebrauch gemacht hätten, 

ebenso leicht erfüllt werden könnten, wie von jenen Inländern die von ihrem Recht keinen 

Gebrauch gemacht hätten. 

Im Ergebnis stellte somit das Erfordernis der Auszahlung von "Sonderzahlungen" neben den 

Grundlohn eine verdeckte Diskriminierung von Grenzgängern und Beziehern ausländischer 

Pensionen dar, da diese Voraussetzung nur von Inländern, die nicht von ihrem Recht auf Frei-

zügigkeit Gebrauch gemacht hätten, erfüllt werden könne. Jeder Arbeitnehmer, der von seiner 

Freizügigkeit Gebrauch gemacht habe, müsse spätestens mit dem Eintritt in den Ruhestand 

mit einer wesentlich höheren Steuerbelastung leben, weswegen ein (in Österreich) Ansässiger 

davon abgehalten werde, von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen. 
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Das FA wies diesen Antrag mit Bescheid vom 1. Dezember 2006 als unbegründet ab und 

führte dabei im Wesentlichen aus, dass die Sonderzahlungen im Sinne des § 67 rechtsrichtig 

versteuert worden seien, weswegen eine Aufhebung nach § 299 nicht in Frage komme. 

Dagegen erhob die BW fristgerecht Berufung und wiederholte darin ihre Ausführungen zum 

Antrag vom 28. November 2006. 

Der UFS hat dazu erwogen: 

Der UFS nimmt den folgenden, sich aus den Verwaltungsakten ergebenden Sachverhalt als 

erwiesen an und legt diesen seiner Entscheidung zu Grunde soweit im Folgenden nichts 

Anderes angeführt wird: 

Die BW bezog in den Jahren 2004 und 2005 unter anderem Einkünfte als Ärztin an der Klinik 

in Deutschland . Die im Akt erliegenden Unterlagen weisen zB für das Jahr 2005 einen 

Monatsbezug von € 4.234,57 inkl. Zulagen aus, weiters ein Urlaubsgeld von € 255,60 und eine 

Weihnachtszuwendung von € 3.478,20. 

Für das Jahr 2004 erliegen keine diesbezüglichen Unterlagen im Akt. Die BW wurde jedoch 

erklärungsgemäß mit Sonderzahlungen von € 799,00 veranlagt und hat die Höhe der Be-

messungsgrundlagen nicht bekämpft, weswegen der UFS von der betraglichen Richtigkeit der 

angegebenen Sonderzahlungen (Urlaubsgeld und Weihnachtszuwendung) auch in diesem Jahr 

ausgeht. 

Strittig ist im gegenständlichen Fall auch nicht die Höhe der Sonderzahlungen, der „sonstigen, 

insbesondere einmaligen Bezüge“ des Arbeitgebers neben den laufenden (monatlichen) Be-

zügen, sondern ob es dem Gemeinschaftsrecht entspreche, dass bei der begünstigten Be-

steuerung des § 67 Abs. 1 EStG 1988 an eine gesonderte Auszahlung dieser Bezüge neben 

dem laufenden Monatslohn angeknüpft wird. 

Dazu ist in rechtlicher Hinsicht auszuführen, dass die Abgabenbehörde erster Instanz gemäß 

§ 299 Abs. 1 BAO auf Antrag der Partei oder von Amts wegen einen Bescheid der Abgaben-

behörde erster Instanz aufheben kann, wenn der Spruch des Bescheides sich als nicht richtig 

erweist. 

Gemäß § 302 Abs. 2 lit. c BAO sind Aufhebungen nach § 299 BAO nach Ablauf eines Jahres ab 

Bekanntgabe des Bescheides bis zur Verjährung noch zulässig, wenn die Aufhebungen wegen 

Widerspruches mit zwischenstaatlichen abgabenrechtlichen Vereinbarungen oder mit 

Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union erfolgen bzw. der Antrag noch innerhalb der 

Verjährungsfrist eingebracht worden ist. 
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Der Antrag der BW auf Aufhebung der Bescheide betreffend die Einkommensteuer 2004 und 

2005 wäre sohin als rechtzeitig zu qualifizieren, wenn § 67 Abs.1 EStG 1988 gegen das Ge-

meinschaftsrecht verstoßen würde. 

Gemäß § 67 Abs.1 EStG 1988 werden sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (zB 13., 14. 

Monatsbezug, Belohnungen) die der Arbeitnehmer von demselben Arbeitgeber neben dem 

laufenden Arbeitslohn erhält, .... mit 6% lohnversteuert, soweit diese Bezüge € 620 über-

steigen. Die Besteuerung der sonstigen Bezüge unterbleibt, wenn das Jahressechstel gemäß 

Abs. 2 höchstens € 2.000,00 beträgt. 

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach Art 39 EGV umfasst die Abschaffung jeder auf der 

Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung in Bezug auf Beschäftigung, 

Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. Sie gibt das Recht, sich um tatsächlich ange-

botene Stellen zu bewerben, sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei 

zu bewegen, sich in einem Mitgliedsstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer 

dieses Staates geltenden Bestimmungen eine Beschäftigung auszuüben und nach deren 

Beendigung unter sekundärrechtlich festgelegten Bedingungen zu verbleiben.  

Die von der BW angesprochene VO 1612/68 regelt den Zugang zur Beschäftigung, die 

Ausübung der Beschäftigung und die Gleichbehandlung sowie die Rechtsstellung der 

Familienangehörigen. Nichtig sind zB (Ausländische Arbeitnehmer) diskriminierende 

privatrechtliche Vereinbarungen über den Zugang zur Beschäftigung, die Beschäftigung, die 

Entlohnung sowie weitere Arbeits- und Kündigungsbedingungen. (Streinz, Europarecht 

RZ 745f) 

Eine diesbezügliche (direkte) Diskriminierung kann der UFS im vorliegenden Sachverhalt nicht 

erkennen.  

Zunächst liegt der Schwerpunkt der Betrachtung für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer auf 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die – zumindest im gegenständlichen Fall – in Deutschland 

geschaffen wurden und zu deren Beurteilung der UFS nicht berufen ist. 

Die auf die BW anzuwendenden österreichischen steuerlichen Bestimmungen knüpfen an 

diese arbeitsrechtlichen Vereinbarungen an. Eine Diskriminierung bzw. eine Einschränkung der 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer durch die Bestimmungen des § 67 EStG 1988 kann der UFS 

aber nicht erkennen. 

Entgegen der Ausführungen der BW steht die Begünstigung des § 67 Abs.1 EStG 1988 idgF 

nicht nur Inländern zu, sondern allen Personen unabhängig von ihrer Nationalität, die ihre 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach den Bestimmungen des EStG 1988 versteuern. 
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Damit kann unter dem Aspekt des angesprochenen Personenkreises keine Diskriminierung 

erblickt werden. 

Die Bestimmung des EStG 1988 knüpft auch nicht an die Auszahlung dieser Bezüge durch 

einen inländischen Arbeitgeber an, wie dies die BW darstellt. Die "Nationalität" des Arbeit-

gebers und auch die Frage, in welchem Staat ein Arbeitgeber ansässig ist, spielt für die 

Besteuerung von Sonderzahlungen nach § 67 Abs.1 EStG keine Rolle, weswegen auch unter 

dem Aspekt der betroffenen Arbeitgeber keine Diskriminierung erblickt werden kann. 

Das EStG knüpft für die begünstige Besteuerung einer „Sonderzahlung“ lediglich an die Form 

der Auszahlung (arg. "neben den monatlichen Bezügen") an. Somit steht die Inanspruch-

nahme dieser Begünstigung allen Steuerpflichtigen unabhängig von ihrer Nationalität und der 

Nationalität und dem Sitz des Arbeitgebers zu, sofern bei einem Arbeitsverhältnis aufgrund 

gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Bestimmungen oder auch auf Grund von Einzelver-

einbarungen eine Auszahlung von Bezügen neben dem laufenden Monatslohn vorgesehen ist.  

Es ist der BW durchaus zuzugestehen, dass die Inanspruchnahme dieser begünstigten Be-

steuerung von „Sonderzahlungen“ bei einem Arbeitsverhältnis mit einem in Österreich 

ansässigen Arbeitgeber aufgrund der in Österreich geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften in 

wesentlich höherem Umfang erfolgt, als dies bei Arbeitgebern in anderen Ländern der 

europäischen Union bzw. des EWR Raumes der Fall sein mag.  

Es ist aber festzuhalten, dass auch Arbeitnehmer, die im Inland wohnen und bei einem 

inländischen Arbeitgeber beschäftigt sind, nicht notwendig 1/7 der laufenden Bezüge als 

Sonderzahlungen erhalten, da zB diverse Zulagen nur beim laufenden Lohn ausbezahlt 

werden. 

Die Vereinbarung, ob und in welchem Umfang Zahlungen neben den laufenden (monatlich 

ausbezahlten) Bezügen erfolgen, wird nicht durch das Steuerrecht, sondern durch das 

Arbeitsrecht bestimmt. Die einkommensteuerliche Bestimmung knüpft – wie bereits oben 

ausgeführt - lediglich an die arbeitsrechtlichen Vorgaben an. 

Eine Diskriminierung von Personen, die in Österreich wohnen und in anderen Ländern 

arbeiten, kann der UFS aufgrund des oben Gesagten in dieser steuerrechtlichen Bestimmung, 

die an tatsächliche Gegebenheiten, nämlich die Auszahlungsmodalitäten des Arbeitslohnes, 

abstellt, somit nicht erkennen.  

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer kann nicht so verstanden werden, dass der Arbeitnehmer 

Anspruch auf die EU weit günstigste Besteuerung seines Arbeitslohnes hat. Die gemein-

schaftsrechtlichen Vorschriften gestatten jedem Staat seine steuerlichen Bestimmungen im 

Rahmen des von der Europäischen Union vorgesehenen Rahmens selbst zu gestalten. Dies 
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betrifft aus Sicht des UFS im Bereich der Ertragsteuern nicht nur die Höhe der Steuersätze, 

die Berücksichtigung von Fahrtkosten oder andere steuerliche Besonderheiten, sondern eben 

auch eine steuerlich begünstigte Behandlung so genannter Sonderzahlungen im Bereich der 

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, sofern diese Begünstigung allen EU Bürgern unter 

den gleichen Voraussetzungen zugänglich ist. 

Dies ist nach dem oben Dargestellten aus Sicht des UFS der Fall. Im Wege der Besteuerung 

können unterschiedliche arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften verschiedener EU Staaten 

nicht ausgeglichen werden, weswegen die Berufung als unbegründet abzuweisen war. 

Salzburg, am 31. Jänner 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


